
A2: Satzungsänderung 

Antragssteller*innen: Bezirksvorstand 

Antragstext: Die Bezirksdelegiertenkonferenz (BDK) möge beschließen, die Satzung wie folgt zu 

ändern.  

Begründung: Bei der letzten Landesdelegiertenkonferenz konnten wir einen Delegierten nicht 

vertreten lassen, weil das laut der Begründung des Landessekreteriats nicht in unserer Satzung 

vorgesehen ist. Daher konnten nicht alle Kölner Mandate wahrgenommen werden. Um solche und 

ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern und einige andere Probleme präventiv anzugehen, halten 

wir es für sinnvoll, die nachfolgende Regelung in die Satzung aufzunehmen.  

Rot: Passagen, die gestrichen werden sollen.  

Grün: Passagen, die hinzugefügt werden sollen.  

 

Wahlordnung 
(...) 

 

4. Rücktritte und Verhinderung 

 

4.1 Es ist grundsätzlich möglich, jederzeit ohne Angabe besonderer Gründe von 

einem auf einer Bezirksdelegiertenkonferenz gewählten Amt zurückzutreten. 

 

4.2 Für einen gültigen Rücktritt bedarf es einer geeigneten Willenserklärung der 

zurücktretenden Person oder einer bevollmächtigten Vertretung. Diese muss der 

nächsten ordentlichen Bezirksdelegiertenkonferenz vorgelegt werden.  

  

4.3 Bei Rücktritten kann der Bezirksvorstand dann einstimmig unter Berücksichtigung 

des Gleichberechtigungsstatut über eine Vertretung entscheiden wenn eine 

ordentliche Bezirksdelegiertenkonferenz ferner als 14 Tage liegt oder eine zu 

entsendende Delegation droht, unvollständig zu bleiben.  

  

4.4 Die nach 4.3 genannten Vertreter:innen gelten als wie von der 

Bezirksdelegiertenkonferenz gewählt.  

  

4.4.1 Die Bezirksdelegiertenkonferenz muss die Vertretung mit einfacher 

Mehrheit bestätigen.  

 

4.4.2 Bestätigt die Bezirksdelegiertenkonferenz die Vertretung nicht, müssen 

für die vakante Position Neuwahlen durchgeführt werden.  

 

4.5 Bei Ausfällen einer Delegation (z.B. für die LDK) entscheidet der Vorstand 

gemäß dem Gleichberechtigungsstatut mit einfacher Mehrheit über eine Vertretung.  

 

4.5.1 Die Bezirksdelegiertenkonferenz muss über die Entscheidung informiert 

werden.  

 

 4. 5. Weitere Bestimmungen  

(...)  

 


